
Sonstige:  Ordentliches
Unterrichtsfach

§ 8
HSchG – Religionsunterricht und Ethikunterricht

(1) Religion ist ordentliches Unterrichtsfach. Unbeschadet des
staatlichen  Aufsichtsrechts  wird  der  Religionsunterricht  in
Übereinstimmung  mit  den  Grundsätzen  der  Kirchen  oder
Religionsgemeinschaften  erteilt.  Die  Kirchen  oder
Religionsgemeinschaften  können  sich  durch  Beauftragte
vergewissern, dass der Religionsunterricht in Übereinstimmung
mit den Grundsätzen ihres Bekenntnisses erteilt wird.
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